
b) in einem geringen Alter des Täters (22 Jahre!) 
(Stadtgericht Groß-Berlin — 102 c BSB 129/62 —),

c) im eingeschränkten ehelichen Verkehr (Stadtgericht 
Groß-Berlin - 102 c BSB 129/62 -),

d) in der kurzen Dauer der Unzuchtshandlung und der 
durch äußere Einflüsse bedingten Abstandnahme 
von der weiteren Tatfortsetzung (KrG Seelow/Mark 
- S 2/63 -),

e) im Nichteintritt nachteiliger Folgen bei dem geschä
digten Kind (KrG Seelow/Mark — S 2/63 —).

Mildernde Umstände sind nur solche objektiven oder 
subjektiven Umstände der strafbaren Handlung, die 
sich unmittelbar auf die Straftat beziehen.
So hat das Kreisgericht Rochlitz im Verfahren gegen 
einen Jugendlichen (S 26/63) richtigerweise das Vor
liegen mildernder Umstände bejaht.
Der 16jährige Jugendliche, der sich bisher den Mäd
chen und Frauen gegenüber ordentlich verhalten und 
noch keine geschlechtlichen Beziehungen zu Frauen 
unterhalten hatte, folgte abends der Geschädigten. Er 
faßte sie an, verlangte, daß sie ihn küssen solle und 
drängte sie, als sie dieses Ansinnen ablehnte, an eine 
Mauer. Er drückte seinen Körper gegen sie und faßte 
nach ihrem Geschlechtsteil. Durch die Gegenwehr der 
Frau und weil er ein Auto kommen hörte, ließ er von 
ihr ab.
Die Feststellung, daß die Intensität der Handlung in 
bezug auf die Gewaltanwendung gering und sein Ver
halten vor der Tat, insbesondere im Umgang mit 
Frauen, moralisch sauber war, führte zur überzeugen
den Begründung mildernder Umstände.
Den bereits genannten fehlerhaften Auffassungen ist 
das Oberste Gericht mit seinen Entscheidungen wieder
holt entgegengetreten.
So hat es mehrfach ausgesprochen, daß die Gründe 
des §51 Abs. 2 StGB keine mildernden Umstände sind; 
daß z. B. nicht die Zeitdauer des Delikts, sondern der 
gesamte Geschehensablauf und die Intensität der un
züchtigen Handlung die Tiefe des schädigenden Er
lebens bei einem Kind bestimmen; daß die Auswir
kungen von an Kindern verübten Sexualdelikten in 
den seltensten Fällen im vollen Umfange überblickt 
werden können, dabei aber immer zu beachten ist, daß 
diese Straftaten generell die Gefahr einer nachteiligen 
Beeinflussung auf die Psyche des Kindes in sich bergen.
Gleichwohl sind aber, wie sich auch aus den Ein
schätzungen der Rechtsprechung auf diesem Gebiet 
durch die Bezirksgerichte Berlin, Frankfurt (Oder) und 
Karl-Marx-Stadt ergibt, diese fehlerhaften Auffassun
gen noch nicht überwunden.
3. Grundsätzlich bemühen sich die Gerichte ernsthaft 
und mit Erfolg, die Grundsätze des Rechtspflege
erlasses zu verwirklichen und alle Umstände der Tat, 
ihre Ursachen und begünstigenden Bedingungen und 
der Persönlichkeit des Täters aufzuklären. So kommen 
sie auch im allgemeinen zu richtigen Ergebnissen.
Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß teilweise 
keine exakte Feststellung des Tatbestandes erfolgt.
So erkannte im Verfahren gegen H. das Kreisgericht 
Karl-Marx-Stadt (Land) — S 16/63 — wegen Unzucht 
mit Kindern auf Freispruch, ohne daß der zur Be
urteilung stehende Sachverhalt umfassend aufgeklärt 
worden ist. Auf Grund des gegen diese Entscheidung 
eingelegten Protestes der Staatsanwaltschaft verurteilte 
das Bezirksgericht Karl-Marx-Stadt den H. gemäß 
§ 176 Abs. 1 Ziff. 3 StGB zu einer Zuchthausstrafe von 
einem Jahr, ohne daß durch eine allseitige Aufklärung 
des Sachverhalts die Tatbestandsmäßigkeit exakt be
gründet werden konnte.
Derartige Mängel in der Durchführung von Verfahren 
auf dem Gebiete der Gewalt- und Sexualverbrechen

verletzen in gleicher Weise wie die anderen genannten 
groben Fehler die Grundsätze des Staatsratserlasses. 
Im Verfahren gegen H. weist das Oberste Gericht des
halb darauf hin, daß der entschiedene Kampf gegen 
solche Verbrechen, die eine große Gefahr für die 
sittlich-moralische Entwicklung der Kinder und 
darüber hinaus für die moralischen Beziehungen der 
Menschen zueinander mit sich bringen und von be
deutender moralischer Verwerflichkeit sind, in beson
derem Maße die Notwendigkeit vollständiger Sach
aufklärung, insbesondere die Erforschung der Ursachen 
und Bedingungen der Straftat, der Persönlichkeit des 
Täters und die genaue Beachtung des gesetzlichen Tat
bestandes erfordert. Richtig hat z. B. das Bezirksgericht 
Rostock den Freispruch im Verfahren 2 BSB 64/63 (NJ 
1963 S. 435) begründet. Das Kreisgericht hatte den An
geklagten wegen Notzucht gemäß § 177 Abs. 1 und 3 
StGB zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, ohne den 
Sachverhalt konkret aufzuklären und die Tatbestands
mäßigkeit genau zu prüfen. Aus den negativen Beurtei
lungen der Täterpersönlichkeit hat das Kreisgericht 
Schlußfolgerungen für das Tatgeschehen gezogen, ob
wohl diese nicht durch objektive tatbestandsmäßige 
Feststellungen bestätigt wurden.
4. Die Gründe für die vorstehend genannten Mängel 
liegen darin, daß noch nicht alle Richter die erforder
liche ideologische Klarheit über die Bedeutung der
artiger Verbrechen und ihre schwerwiegenden Folgen 
für die sozialistische Gesellschaft und den einzelnen 
haben. Sie betrachten sie deshalb auch nicht als schwere 
Verbrechen im Sinne des Staatsratserlasses, obwohl 
auch das Oberste Gericht wiederholt auf ihre hohe 
Gefährlichkeit hingewiesen hat. Sie bemühen sich noch 
zu wenig, die ganze Kompliziertheit der in diesen ver
brecherischen Handlungen zum Ausdruck kommenden 
gesellschaftlichen Zusammenhänge und die ideologi
schen Ursachen der Gewaltverbrechen aufzudecken. 
Diese Ursachen liegen in aller Regel darin, daß es die 
Täter von Gewaltverbrechen und Sittlichkeitsdelikten 
an der Achtung vor dem Leben, der Gesundheit, der 
körperlichen Unversehrtheit und Menschenwürde an
derer Bürger, insbesondere auch an Verantwortung für 
junge Menschen fehlen lassen.

II
Aus den Einschätzungen der Bezirke geht hervor, daß 
es in einigen Verfahren gelungen ist, gesellschaftliche 
Kräfte einzubeziehen und Maßnahmen festzulegen, um 
Ursachen und begünstigende Bedingungen zu besei
tigen. Das trifft besonders bei Verletzungen von gesell
schaftlichem Eigentum zu. Bei Gewaltverbrechen kann 
das jedoch noch nicht im gleichen Maße gesagt werden. 
Den Gerichten fällt es in diesen Verfahren besonders 
schwer, die Ursachen und begünstigenden Bedingungen 
dieser Straftaten zu erkennen und aufzudecken, und 
deshalb sind sie noch nicht in der Lage, gesellschaftlich 
wirksame Maßnahmen festzulegen.
Die Gerichte müssen erreichen, daß im konkreten Ver
fahren die Ursachen, Motive und begünstigenden Be
dingungen festgestellt werden. Sie müssen auch die 
Erscheinungsformen dieser Delikte analysieren und die 
für die Rechtsprechung und die Tätigkeit der örtlichen 
Organe sowie gesellschaftlichen Organisationen erfor
derlichen Schlußfolgerungen zur wirksamen Be
kämpfung der Ursachen und begünstigenden Bedingun
gen derartiger Straftaten ziehen.
Das gilt nicht nur für die Verfahren, die mit einer 
Verurteilung des Täters zu einer unbedingten oder 
bedingten Freiheitsstrafe enden, sondern ist grundsätz
lich auch dann zu beachten, wenn das Verfahren durch 
das Gericht nach den im Gesetz vorgesehenen Gründen 
eingestellt wird (z. B. wegen Ausschlusses der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit). Das Nichtvorliegen der
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